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1.
Fördervoraussetzungen

Bei Projekten sind in der Regel nur die durch die internationalen Aktivitäten verursachten Mehrkosten/-ausgaben (Ergänzungsfinanzierung) zuwendungsfähig. Vorausgesetzt wird, dass die beteiligten Einrichtungen die unmittelbaren Projektkosten in ihren jeweiligen Einrichtungen selbst tragen (Grundausstattung wie Arbeitsplätze, Personal, Laborausstattung usw.). Beim Personalaustausch wird davon ausgegangen, dass sich die Wissenschaftler in einem natio​nalen Anstellungsverhältnis befinden und im Einverständnis mit ihrer Heimatinstitution entsandt werden. Ausnahmen bilden z. B. EU-finanzierte Forschungseinrichtungen.
2.
Art, Umfang und Höhe der Leistungen

Die jeweilige Förderbekanntmachung regelt, welche Ausgaben zuwendungsfähig sind, bzw. nur unter besonderen Bedingungen bezuschusst werden, wenn sie für die Durchführung des Projektes notwendig sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Folglich können für den konkreten Einzelfall nur bestimmte Unterpunkte des Abschnitts 2 zutreffend sein.

2.1
Mobilität (Aufenthalte und Reisen)
Nicht zurückzahlbare Zuschüsse werden in der Regel für den notwendigen Personalaustausch gewährt. Das betrifft Reise- und/oder Aufenthaltskosten.

Es wird zwischen Aufenthalten von ausländischen Wissenschaftlern beim deutschen Projektpartner und Reisen von deutschen Wissenschaftlern zum Kooperationspartner ins Ausland unterschieden:

Regelung 1:
Die entsendende Seite trägt die Reisekosten, die gastgebende Seite die Aufenthaltskosten.

Regelung 2:
Die entsendende Seite trägt sowohl die Reise- als auch die Aufenthaltskosten.
Die Details finden sich im spezifischen Text der Bekanntmachung und ergeben sich jeweils aus internationalen Abkommen, aus dort vorgesehenen Einzelabmachungen oder aus besonderen Gründen (z. B. bei einseitigen Sondierungsmaßnahmen).
Leistungen bei Aufnahme von Wissenschaftlern aus dem Ausland

Das IB gewährt im Regelfall bei einem Gastaufenthalt eines ausländischen Wissenschaftlers in Deutschland eine Tages- oder Monatspauschale zur Deckung seiner Aufenthaltskosten (Unterkunft und Verpflegung). Die geltenden Tagessätze bei Gastauf​enthalten sind im „Regelwerk des IBs für die Unterstützung von Aufenthalten von Wissenschaftlern in Deutschland“ zusammengefasst.

In begründeten Ausnahmefällen können projektbezogene Inlandsreisen von Wissenschaftlern aus dem Ausland, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Koopera​tionsprojekt stehen (z. B. Reisen zur Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen), bezuschusst werden. Diese Reisen sind unmittelbar über das vom IB beauftragte Reisebüro zu buchen.

Bei der Aufnahme ausländischer Wissenschaftler ist von der gastgebenden deutschen Einrichtung darauf zu achten, dass die Wissenschaftler über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen. Empfohlen werden Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Abweichungen von dieser Regel sind der jeweiligen Bekanntmachung zu entnehmen.

Leistungen bei Entsendung von Wissenschaftlern aus Deutschland

Im Regelfall werden die Reisekosten übernommen, vorausgesetzt, die Buchung der Reise erfolgt durch das vom IB beauftragte Reisebüro. Der deutsche Partner ruft beim IB vier Wochen vor Beginn der Reise auf dem entsprechenden Formblatt „Reiseanmeldung im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit in Bildung Forschung“ die geplante Reise ab. Daraufhin erhält er ein Formblatt, das ihn berechtigt, die Reise beim IB-Vertragsreisebüro zu buchen.
Die Reisekosten umfassen den zum Zeitpunkt der Buchung (d. h. spätestens vier Wochen vor Abreise) günstigsten verfügbaren Economy-Sondertarif. Falls Bahnfahrkarten im Economy-Flugpreis eingeschlossen sind („Rail & Fly“), werden keine anderen Kosten für die Anreise zum Flughafen übernommen. Bei Einzelfahrscheinen können die Kosten der Fahrt zum Flughafen der zweiten Klasse erstattet werden. Mehrkosten, die z. B. durch eine späte Buchung von Flügen entstehen, wenn eine rechtzeitige Buchung möglich gewesen wäre, werden nicht erstattet.

Ist die Beschaffung eines Visums notwendig, werden die erforderlichen Kosten i. d. R. erstattet, wenn deren Beschaffung über das vom IB beauftragte Reisebüro erfolgt.

Bei internationalen Reisen von Wissenschaftlern deutscher Einrichtungen wird i. d. R. die Ge​nehmigung (Dienstreiseantrag) seitens der entsendenden Institution vorausgesetzt. Für bestimmte Sonderprogramme gilt diese Regelung nicht.

Abweichungen von dieser Regel sind der jeweiligen Bekanntmachung zu entnehmen.

2.2
Sachmittel
Bei der Förderung wird vorausgesetzt, dass die Finanzierung der jeweiligen Arbeiten der Projektpartner bzw. eine entsprechende Eigenbeteiligung gesichert ist. Daher werden Zuschüsse zu Sachkosten in der Regel nicht übernommen. In besonders begründeten Ausnahmefällen – die der jeweiligen Bekanntmachung zu entnehmen sind – können jedoch Zuschüsse zu Sachkosten gewährt werden, wenn sie für die Durchführung des Projektes notwendig sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Weiterführende Informationen zur Beschaffung von entnehmen Sie bitte dem „Merkblatt zur Beschaffung von Sachmitteln“.
2.3
Personalmittel
Bei der Förderung wird vorausgesetzt, dass die Finanzierung der jeweiligen Arbeiten der Projektpartner bzw. eine entsprechende Eigenbeteiligung gesichert ist. Daher werden Zuschüsse zu Personalkosten in der Regel nicht übernommen. In besonders begründeten Ausnahmefällen – die der jeweiligen Bekanntmachung zu entnehmen sind – können jedoch Zuschüsse zu Personalkosten gewährt werden, wenn sie für die Durchführung des Projektes notwendig sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

3.
Zuwendungsvertrag und Zahlungen
Das Internationale Büro schließt im Auftrag des BMBF mit der deutschen Einrichtung einen privatrechtlichen Zuwendungsvertrag. Dieser legt die Form und den Umfang der Förderung fest. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

Mittel sind entsprechend der vertraglichen Vereinbarung unter § 5 abzurufen.

Die Anforderung eines Teilbetrages muss in jedem Fall die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.
Am Jahresende bzw. nach Abschluss/Ende des Zuwendungsvertrages legt der Zuwendungsempfänger einen Nachweis über die Mittelverwendung vor. Hierfür werden Formblätter vom IB zur Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage erfolgt ggf. eine Restzahlung seitens des IBs. Zuviel gezahlte Beträge werden mit folgenden Zahlungsanforderungen verrechnet oder sind vom Zuwendungsempfänger auf Aufforderung des IBs zurückzuzahlen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Bundesrechnungshof und das IB behalten sich eine Prüfung der Originalbelege vor.

4.
Sonstige Bestimmungen

4.1
Jahresbericht/Zwischennachweis
Der deutsche Projektpartner berichtet dem IB zum Ende eines Kalender​jahres schriftlich über den Projektstand und die Perspektiven der Zusammenarbeit. Für diesen Bericht erhält er jeweils im letzten Quartal eines Jahres Formblätter, die ausgefüllt an das IB zu übersenden sind.

4.2
Abschlussbericht/Verwendungsnachweis
Zum Abschluss eines Projektes sind dem IB ein Abschlussbericht und ein Verwendungsnachweis für die komplette Laufzeit vorzulegen. Dem Verwendungsnachweis ist eine tabellarische Belegübersicht beizufügen, in der Ausgaben nach Art und zeitlicher Reihenfolge getrennt aufzulisten sind (Belegliste).
Bei einigen Sonderprogrammen gelten andere Nachweispflichten, die jeweils spezifisch in den entsprechenden Zuwendungsverträgen vereinbart wurden.
4.3
Veröffentlichungen

Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in denen die Ergebnisse der bilateralen Zusam​menarbeit dokumentiert werden, ist auf die Unterstützung durch das IB des BMBF beim DLR, ggf. unter Bezugnahme auf ein zugrundeliegendes „Regierungsabkommen zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit“ oder auf sonstige Förderprogramme/Bekanntmachungen, hinzuweisen.
Bei bestimmten Sonderprogrammen gelten besondere Regelungen. Das betrifft beispielsweise Maßnahmen, die in eine übergeordnete Kampagne eingebettet sind und bei denen auf die Verwendung von Wort-Bild-Marken oder Logos bei öffentlichen Auftritten zu achten ist. Hier sind die entsprechenden Auflagen im Zuwendungsvertrag zu beachten und es sollte ggf. Rücksprache mit dem IB gehalten werden.
4.4.
Umgang mit geistigem Eigentum

Der Vertragspartner wird gebeten, zu prüfen, inwieweit der Abschluss einer Vereinbarung mit den ausländischen Projektpartnern zum Umgang mit geistigem Eigentum an gemeinsamen Forschungsergebnissen zweckmäßig ist.

Anhaltspunkte dafür gibt die BMBF-Broschüre zum Schutz des geistigen Eigentums, die unter folgendem Link als Download erhältlich ist:
http://www.bmbf.de/pub/know_how_internationale_kooperation.pdf
Alle Formulare finden Sie auch auf der Homepage des Internationalen Büros sowohl unter „Service“ als auch unter „Förderung“: http://www.internationales-buero.de
4
1

